
Allokation der Ausfälle von Studiengebührendarlehen

Von Hans Ulrich Buhl, Ulrich Faisst und Ralph Pfaller, Augsburg

I. Einleitung

Das Privileg der Studierenden, Hochschulbildung unentgeltlich zu er-
halten, wird in Deutschland bald der Vergangenheit angehören. Durch
eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts1 ist der Weg frei für
die Erhebung von Studiengebühren, die in naher Zukunft circa 1,5 Mil-
lionen Studierende in Deutschland betreffen wird. Die Entscheidung des
Bundesverfassungsgerichts zwingt die Bundesländer, bei Erhebung von
Studiengebühren gleichzeitig für sozialverträgliche Darlehensangebote
an ihre Studierenden zu sorgen. Diese Darlehen sind jedoch mit Risiken
verbunden, weil Studierende in der Regel keine Sicherheiten bieten
können. Daher muss mit erheblichen Ausfällen ± von geschätzten 10%
bis 20% des Darlehensvolumens2 ± gerechnet werden.

Ziel des Beitrags ist es zu analysieren, wie diese Ausfälle mithilfe axio-
matisch fundierter Modelle auf die Hochschulen verteilt werden können
und welche Implikationen daraus folgen.

Der Beitrag gliedert sich wie folgt: Nach einer Vorstellung der Rah-
menbedingungen von Studiengebühren im Abschnitt II werden in Ab-
schnitt III Anforderungen an eine faire Allokation der Ausfälle von Stu-
diengebührendarlehen formuliert. Darauf aufbauend werden in Ab-
schnitt IV verschiedene Modelle entwickelt und insbesondere folgende
Forschungsfragen untersucht:

· Forschungsfrage 1
Wie soll ein Modell zur Allokation der Ausfälle gestaltet sein, wenn
die erwarteten Ausfälle eigenverantwortlich gedeckt werden sollen?
Zur Beantwortung dieser Frage wird in einem ¹Marktmodellª unter-
sucht, wie jede Hochschule die Ausfälle ihrer Studierenden eigenver-
antwortlich in anteilsgerechter Höhe tragen kann.
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1 Vgl. Bundesverfassungsgericht (2005).
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· Forschungsfrage 2
Wie soll ein Modell zur Allokation der Ausfälle gestaltet sein, wenn
die erwarteten Ausfälle von allen Hochschulen vollständig kollektiv
getragen werden sollen? Als Lösung dazu kann ein ¹Sozialismusmo-
dellª dienen, in dem die Hochschulen die Ausfälle aller Studierenden
vollständig untereinander ausgleichen. Dieses Vorgehen ist bereits in
Bayern und Nordrhein-Westfalen in Gesetzentwürfen verankert und in
allen weiteren Studiengebühren erhebenden Bundesländern geplant.

· Forschungsfrage 3
Wie soll ein Modell zur Allokation der Ausfälle gestaltet sein, damit
der Grad der Umverteilung zwischen den Hochschulen politisch frei
bestimmbar ist? Hierzu wird ein ¹Lenkungsmodellª entwickelt, das
auf Basis axiomatisch fundierter Anforderungen eine faire Umvertei-
lungsfunktion ableitet, welche eine Kombination von Markt- und So-
zialismusmodell ermöglicht.

Schlieûlich werden die aus diesen Modellen resultierenden Implikatio-
nen und Anreizwirkungen auf die Hochschulen und deren Ausbildungs-
qualität sowie das längerfristige Studiengangangebot diskutiert. Im ab-
schlieûenden Abschnitt V wird ein Fazit gezogen und ein Ausblick auf
weitergehende Forschungsfragen gegeben.

II. Rahmenbedingungen der Studiengebührenfinanzierung

Im Folgenden werden einige Rahmenbedingungen erörtert, die im Zuge
der Studiengebührenfinanzierung berücksichtigt werden müssen.

1. Gesetzliche Rahmenbedingungen und Markt

Auf dem Weg zu einer wettbewerbsorientierten Hochschullandschaft
kommt den Studiengebühren eine bedeutende Rolle zu.3 Was in anderen
führenden Volkswirtschaften wie den USA, Australien oder Groûbritan-
nien längst üblich ist, wird daher künftig auch in den von der Union
regierten Bundesländern Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-
Westfalen zum Regelfall werden.4 Wie in Tabelle 1 dargestellt, wollen be-
reits acht der 16 Bundesländer Studiengebühren einführen, darunter die
fünf mit der gröûten Anzahl an Studierenden.
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3 Vgl. Klodt (2005), S. 11.
4 Vgl. Fricke (2005), S. 86.
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Tabelle 1

Überblick über Bundesländer und Anzahl der von der Einführung
von Studiengebühren betroffenen Studierenden5

Bundesland Einführung
geplant?

Zeitpunkt Anzahl
der Studierenden

Baden-Württemberg Ja SS 2007 239.794

Bayern Ja SS 2007 249.131

Bremen Ja WS 2006/076 34.553

Hamburg Ja WS 2006/07 69.737

Hessen Ja WS 2007/08 160.026

Niedersachsen Ja WS 2006/07 154.722

Nordrhein-Westfalen Ja WS 2006/07 466.302

Saarland Ja WS 2007/08 19.335

Anzahl künftiger Studiengebührenzahler 1.376.324

Brandenburg Unentschieden 41.036

Sachsen Unentschieden 106.552

Schleswig-Holstein Unentschieden 46.157

Anzahl potenzieller künftiger Studiengebührenzahler 1.570.069

Berlin Nein 141.010

Mecklenburg-Vorpommern Nein 34.983

Sachsen-Anhalt Nein 52.439

Thüringen Nein 48.683

Rheinland-Pfalz Nein 99.138

Anzahl aller Studierenden in Deutschland 1.963.598
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5 Daten aus van Bebber (2005) in Verbindung mit BMBF (2005), S. 20, Zahlen
für das Wintersemester 2004/05; Entscheidungsstand in den Bundesländern nach
Pressemitteilungen der Landesregierungen bzw. Medienberichten; eigene Berech-
nung.

6 Bremen will Studiengebühren lediglich für Nicht-Landeskinder einführen.
Für die Berechnung der Anzahl der Studiengebührenzahler wird angenommen,
50% der Bremer Studenten seien Landeskinder.
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Derzeit steht als Einstieg ein Betrag von 500 Euro pro Semester zur
Diskussion, der sich nach einer Schätzung des Deutschen Institutes für
Wirtschaftsforschung in den Folgejahren auf 2.500 Euro erhöhen
könnte.7 Die rund 1,5 Millionen betroffenen Studierenden in Deutsch-
land finanzieren ihr Studium gegenwärtig gröûtenteils durch Zuschüsse
der Eltern, eigenen Verdienst oder BAföG-Darlehen.8 Wenn künftig
neben den Lebenshaltungskosten auch Studiengebühren finanziert
werden müssen, steigt ihr Kapitalbedarf und damit die Notwendigkeit
der Erschlieûung zusätzlicher Finanzierungsmittel und Finanzierungs-
quellen. Dabei wird von einem jährlichen Finanzierungsvolumen9 von
rund 500 Millionen Euro ausgegangen.10 Um die vom Bundesverfassungs-
gericht in seiner Entscheidung11 geforderte Sozialverträglichkeit der
Studiengebühren zu gewährleisten, muss den Studierenden daher die
Möglichkeit gegeben werden, die Studiengebühren erst nach Beendigung
des Studiums zu bezahlen. In den Bundesländern werden Darlehensan-
gebote zur Finanzierung der Studiengebühren bereits entwickelt.

2. Ausfälle von Darlehen zur Studiengebührenfinanzierung

Bei der Vergabe von Darlehen zur Studiengebührenfinanzierung ist zu
beachten, dass die studentische Zielgruppe in der Regel keine Sicherhei-
ten aufweisen kann. Daher stellt sich die Frage, ob das nach Studienab-
schluss erzielte Einkommen ausreicht, um die Rückzahlungsraten bezah-
len zu können.12 Zur Beantwortung ist eine Reihe von Einflussfaktoren
auf das Ausfallrisiko in Betracht zu ziehen. Dazu zählen Studienab-
bruch, Länge der Übergangsphase in die reguläre Erwerbstätigkeit sowie
Arbeitslosigkeit.13

Ein Blick auf die Absolventenzahlen zeigt ein erschreckendes Bild. Von
100 Studienanfängern erreichen im Mittel nur 60 einen Abschluss im an-
gestrebten Studienfach.14 Dabei ergeben sich groûe Unterschiede zwi-
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7 Vgl. Handelsblatt (2005), S. 19.
8 Vgl. Issersted et al. (2004), S. 161 ff.
9 Das Finanzierungsvolumen entfällt auf Studiengebühren und Lebenshaltungs-

kosten.
10 Vgl. Handelsblatt (2005), S. 19.
11 Vgl. Bundesverfassungsgericht (2005).
12 Vgl. Hollweg (2005), S. 32.
13 Daneben sind allgemein bekannte Risiken wie Berufsunfähigkeit und Tod für

den Ausfall von Rückzahlungen zu beachten. Diese können jedoch abgesichert
werden, vgl. Hollweg (2005), S. 33 f.

14 Ohne Berücksichtigung von Zugängen durch Wechsler in das Studienfach.

20 Hans Ulrich Buhl, Ulrich Faisst und Ralph Pfaller

OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/
DOI https://doi.org/10.3790/ccm.40.1.17 | Generated on 2025-12-18 22:01:06



schen verschiedenen Studienfächern. Während beispielsweise im Fachbe-
reich Medizin 88 von 100 Studienanfängern ihr Studium erfolgreich be-
enden, liegt die Absolventenquote bei den Sprach- und Kulturwissen-
schaften bei lediglich 27 von 100.15 Allerdings ist zu beachten, dass nicht
jeder Studienabbruch zu einem Ausfall der Rückzahlungen führen muss,
da rund 42% der Studienabbrecher direkt in einen Beruf einsteigen und
weitere 40% eine andere qualifizierende Ausbildung wählen.16

Auch der Übergang in die reguläre Erwerbstätigkeit ist als Risiko-
faktor von Bedeutung. Während Fachhochschulabsolventen bereits nach
zwölf Monaten zu rund 80% regulär erwerbstätig sind, dauert es bei
Universitätsabsolventen im Durchschnitt etwa drei Jahre, bis diese
Schwelle erreicht ist ± mit erheblichen Unterschieden zwischen verschie-
denen Studienfächern.17 Trotz teilweise langer Übergangszeiten haben
Akademiker Arbeitsmarktstudien zufolge relativ gute bis sehr gute Be-
rufschancen, sodass der Faktor Arbeitslosigkeit zu überschaubaren Aus-
fallrisiken führt.18 Schlieûlich ist die Einkommensstreuung zwischen Ab-
solventen verschiedener Studiengänge zu beachten. Aufgrund der ge-
nannten Faktoren werden die Ausfälle, wie einleitend erwähnt, auf 10%
bis 20% des Darlehensvolumens möglicher Studienkredite geschätzt.

3. Mögliche Träger der Ausfallrisiken

Zur Sicherung der Ausfälle von Studiengebührendarlehen kommen
grundsätzlich alle am Kreditvergabeprozess beteiligten Gruppen in Be-
tracht: der Studierende selbst beziehungsweise dessen Eltern, Banken,
der Staat oder die Hochschulen.

Jedoch kann die Ausfallsicherung vom Studierenden selbst oder dessen
Eltern kaum übernommen werden. Gerade bedürftige Studierende, die
auf die Darlehensfinanzierung der Studiengebühren angewiesen sind,
haben kein Vermögen, das als Sicherheit dienen kann. Ebenso können
die Eltern sozial schwacher Familien keine Ausfallsicherung überneh-
men. Zudem sollte auch Studierenden mit gestörtem Verhältnis zu ihren
Eltern ein adäquates Darlehensangebot unterbreitet werden können.
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15 Vgl. Heublich et al. (2002), S. 37, Braunwarth et al. (2005).
16 Vgl. Hollweg (2005), S. 32.
17 Vgl. Kerst/Minsk (2004), S. 9 ff. Die Übergangszeit überbrücken viele Absol-

venten arbeitslos, mit Referendariatszeiten, Praktika beziehungsweise sonstigen
Übergangstätigkeiten oder Weiterbildung. Dabei reicht das erzielte Einkommen
kaum aus, um für die Rückzahlung eines Darlehens aufzukommen.

18 Vgl. Hollweg (2005), S. 32.
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Die Übernahme des Ausfallrisikos durch wertorientiert geführte
Banken würde zwangsläufig zu risikoadjustierten Darlehenskonditionen
in Abhängigkeit der Einkommenserwartung der Studierenden sowie
eventueller Bürgschaften führen. Eine Selektion der Studierenden nach
Kriterien wie beispielsweise dem gewählten Studienfach liegt aufgrund
der damit in Verbindung stehenden unterschiedlichen Ausfall- und Ein-
kommenserwartungen nahe,19 widerspricht aber der vom Bundesverfas-
sungsgericht geforderten Sozialverträglichkeit.

Aufgrund der angespannten Haushaltslage und dem Streben nach kon-
solidierten Haushalten ist auch seitens des Staates wenig Gestaltungs-
spielraum für die Ausfallsicherung gegeben. Überdies sollte Studienge-
bührenfinanzierung keine ungewollte Belastung der Allgemeinheit der
Steuerzahler darstellen.

Daher muss die Ausfallsicherung durch Hochschulen übernommen
werden. Die Hochschulen beeinflussen die Ausbildungsqualität durch
die Lehrinhalte, die zur Verfügung gestellten Ausbildungskapazitäten,
die Auswahl der Studierenden sowie deren Betreuung während des Stu-
diums und die Vermittlung von Praktika. Diese Faktoren zielen darauf
ab, den vom Markt geforderten Bedarf an Arbeitskräften besser zu
decken. Folglich ist die Ausbildungsqualität einer Hochschule bezie-
hungsweise eines Studiengangs von entscheidender Bedeutung für dessen
Marktfähigkeit, welche wiederum die Einkommenserwartung der Absol-
venten bestimmt. Die studiengangspezifische Verteilung der Einkommens-
erwartung lässt auf das Ausfallrisiko des Darlehens in der Rückzah-
lungsphase schlieûen. Wir gehen deshalb von der Hypothese aus, dass die
oben genannten ± von der Hochschule beeinflussbaren ± Faktoren von
maûgeblicher Bedeutung für das Ausfallrisiko sind. Verantwortliche auf
Ebene der Hochschulen, Fakultäten und Studiengänge können somit di-
rekten Einfluss auf die später zu erwartenden Ausfälle nehmen.

4. Kreditvergabeprozess

Die Abwicklung der Kreditvergabe sollte durch Banken erfolgen, da
sie im Gegensatz zu den Hochschulen über das erforderliche Prozess-
Know-how verfügen. Wenn der Staat die Kreditvergabe an Studierende
zur Finanzierung der Studiengebühren durch seine Förderbanken unter-
stützen möchte,20 treten die Banken lediglich als kontoführende Institu-
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19 Vgl. Hinrichsen/Luckert (2005), S. 34 f.
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tion auf, während die Kredite über die Förderbanken der Studiengebüh-
ren erhebenden Bundesländer (wie beispielsweise die LfA Förderbank
Bayern oder die NRW.BANK) finanziert und verbucht werden. Abbil-
dung 1 stellt den Kreditvergabeprozess dar. Dabei ist auch die Einbin-
dung der Förderbanken angedeutet. Demnach vergeben Banken jeweils
zu Beginn eines Studiensemesters einen (Teil-)Kredit in Höhe der Stu-
diengebühren an die Studierenden, die den Betrag an die Hochschulen
abführen. Nach Beendigung des Studiums zahlen die Studierenden das
Darlehen in regelmäûigen Raten an die Banken zurück.

Die Hochschulen verwenden einen Teil der Studiengebühren zur Aus-
fallsicherung, indem sie bis zum Ende des Studiums durch Einzahlungen
in den Ausfallsicherungsfonds einen Kapitalstock aufbauen, aus dem die
erwarteten Ausfälle aller Studierenden gedeckt werden. Somit werden
Ausfälle durch Kapitaldeckung bedient und nicht im Umlageverfahren.

Der Staat ist zugleich Träger der staatlichen Hochschulen und der För-
derbanken. Aufgrund der hervorragenden Bonität des Staates entfällt
damit die gemäû Basel II geforderte regulatorische Eigenkapitalunterle-
gung.21 Die Einsparungen durch verbesserte Refinanzierungskonditionen
sowie die Risikoträgerschaft der Hochschulen über den Ausfallsiche-
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Abbildung 1: Der Kreditvergabeprozess

20 Das ist beispielsweise gemäû Gesetzentwurf im Bayerischen Landtag (2005)
und Bayerische Staatskanzlei (2005), S. 4, in Bayern vorgesehen. In anderen Bun-
desländern ist mit ähnlichen Regelungen zu rechnen.

21 Vgl. Baseler Ausschuss (2004), S. 47 f.
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rungsfonds können an Studierende einheitlich weitergegeben werden,
um so vergünstigte und somit sozialverträglichere Darlehen zu ermögli-
chen.22

Im Folgenden sollen nun Anforderungen an eine faire Allokation der
Ausfälle von Studiengebührendarlehen definiert werden (Abschnitt III)
sowie darauf aufbauend unterschiedliche Modelle entwickelt und deren
Implikationen untersucht werden (Abschnitt IV).23

III. Anforderungen an die Modelle
zur Allokation der Ausfälle

In Bundesländern, die zukünftig Studiengebühren erheben, müssen die
Ausfälle von Studiengebührendarlehen voraussichtlich durch die Hoch-
schulen getragen werden. So ist in Bayern und NRW geplant, dass die
Hochschulen einen Teil der vereinnahmten Studiengebühren in einen
Ausfallsicherungsfonds einzahlen müssen.24 Dieser Vorgang wird im Fol-
genden als Ausfalldeckung bezeichnet.

Kredit und Kapital 1/2007

22 Zur Finanzierung der Lebenshaltungskosten während des Studiums bietet
das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) über die KfW Förder-
bank Bildungskredite nach den Kriterien des BAföG (2004) an. Zusätzlich dazu
hat die KfW Förderbank im Auftrag des BMBF ab dem 01. April 2006 das ¹KfW
Studienkreditprogrammª angekündigt. Dieses soll auch für Studierende, die nicht
den harten Kriterien des BAföG (2004) entsprechen, die Finanzierung ihrer Le-
benshaltungskosten zu einem günstigen Zinssatz von 5%±5,5% ermöglichen (vgl.
KfW Förderbank (2006) und Pache/Marschall (2006)). Die Kreditvergabe erfolgt
über Kreditinstitute und Studentenwerke als Vertriebspartner. Obwohl dieses Pro-
gramm lediglich das Ziel verfolgt, Studierenden die Finanzierung ihrer Lebenshal-
tungskosten zu erleichtern, dürfte es von den Studierenden teilweise auch zur Fi-
nanzierung von Studiengebühren genutzt werden.

23 Nicht betrachtet werden im Rahmen dieses Beitrags allgemeine Fragen des
Hochschulmanagements (vgl. beispielsweise Müller-Böling/Fedrowitz (1998) oder
Backes-Gellner/Schmidtke (2003)) sowie spezifische Fragen z.B. der Leistungs-
messung an Hochschulen (vgl. beispielsweise Fabel et al. (2002) oder Leszcensky
(2003)), einer anreizkompatiblen Organisationsstruktur und Mittelverteilung an
Hochschulen (vgl. beispielsweise Fabel/Demougin (2006), Leszcensky/Orr (2004))
oder des Wettbewerbs zwischen Hochschulen (vgl. z.B. Rey (2001), Fraja/Iossa
(2002)).

24 So ist beispielsweise in Bayern laut einem Gesetzentwurf im Bayerischen
Landtag (2005) geplant, dass die Hochschulen 10% der vereinnahmten Studienge-
bühren in einen Ausfallsicherungsfonds einzahlen müssen. In Nordrhein-Westfa-
len ist vorgesehen, dass die Hochschulen sogar 20% der Studiengebühren an einen
Ausfallsicherungsfonds abführen (vgl. Gesetzentwurf der Nordrhein-Westfälischen
Landesregierung (2005)). Einen alternativen Weg beschreitet Baden-Württemberg
mit einem nachträglichen Umlageverfahren nach der Anzahl der Studierenden
(vgl. Gesetzblatt in Baden-Württemberg (2005)). In den weiteren Bundesländern

24 Hans Ulrich Buhl, Ulrich Faisst und Ralph Pfaller
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Prinzipiell könnte die Allokation der Ausfälle von jeder Hochschule ei-
genverantwortlich übernommen werden (Marktmodell). Wenn eine stark
ungleiche Belastung der Hochschulen nicht erwünscht ist, kann die Allo-
kation der Ausfälle auch über einen Zusammenschluss der Hochschulen
kollektiv erfolgen. Dabei ist vorstellbar, dass die Hochschulen bezie-
hungsweise die Länder als deren Träger ± wie in Abbildung 2 dargestellt
± ihre Einzahlungen in den Ausfallsicherungsfonds zur Deckung der
erwarteten Ausfälle vollständig (Sozialismusmodell) oder nur teilweise
(Lenkungsmodell25) untereinander ausgleichen.

Grundsätzlich sollte jedes der oben genannten Modelle zur Allokation
der Ausfälle in einer wettbewerbsorientierten Hochschullandschaft si-
cherstellen, dass die erwarteten Ausfälle vollständig von den Hochschu-
len getragen werden und die Hochschulen einen Anreiz zur Verbesserung
ihrer Ausbildungsqualität haben. Wenn die Allokation der Ausfälle ± im
Rahmen eines Modells ± den folgenden drei Anforderungen (E1)±(E3)
entspricht, dann wird sie im Rahmen dieses Beitrags als ¹fairª bezeich-
net.26
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Abbildung 2: Kollektive Allokation der Ausfälle

(beispielsweise Niedersachsen) dürften sich gemäû der aktuellen Diskussion wie in
Bayern und in Nordrhein-Westfalen Regelungen auf Basis von Ausfallsicherungs-
fonds durchsetzen. Im Folgenden sollen daher nur Ausfallsicherungsfonds be-
trachtet werden.

25 Das Lenkungsmodell kombiniert Markt- und Sozialismusmodell und schlieût
diese dabei als Grenzfälle mit ein.

26 Eine ähnliche Problematik wie im vorliegenden Fall haben Buhl/Pfingsten
(1986) in ihrer Analyse des Länderfinanzausgleichs untersucht. Ihren Überlegun-
gen liegt ein einperiodischer Ansatz zugrunde, in dem mit dem Steueraufkommen
ein Mittelzufluss unter den Bundesländern verteilt wird. Für die vorliegenden Mo-
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(E1) Exakte Deckung der Ausfälle: Der Barwert aller Einzahlungen in
den Ausfallsicherungsfonds muss genau so hoch sein wie die bar-
wertige Summe der erwarteten Ausfälle in t � 0 EL0

Gesamt.

Mit Rv
i als Einzahlung der Hochschule i in den Ausfallsicherungsfonds

in Semester v und R0
i als Barwert aller Einzahlungen der Hochschule i in

t � 0 gilt aus Sicht einer Ex-ante-Planung:27

Xn

i�1

Xm
v�1

Rv
i

1� icalc� �vÿ1 � R0
i � EL0

Gesamt�1�

Damit wird durch die Einzahlungen in den Ausfallsicherungsfonds, die
jeweils zum Zeitpunkt des Erhalts von Studiengebühren erfolgen ± unter
Berücksichtigung der Verzinsung des Kapitals im Ausfallsicherungs-
fonds ±, die Deckung der erwarteten Ausfälle in der Rückzahlungsphase,
also nach Studienende gewährleistet. Die Ausfälle werden im Erwar-
tungswert exakt gedeckt.

(E2) Monotonie in den Einzahlungen einer Hochschule: Wenn der Bar-
wert der erwarteten Ausfälle an nur einer Hochschule i steigt
(sinkt) ± mit a0

i als Barwert der Veränderung der erwarteten Aus-
fälle an Hochschule i ± und die barwertigen erwarteten Ausfälle an
allen anderen Hochschulen j 6� i gleich bleiben, so soll sich Hoch-
schule i durch die Ausfalldeckung28 verschlechtern (verbessern), das
heiût, der Barwert ihrer Einzahlungen in den Ausfallsicherungs-
fonds soll ± nach Veränderung der barwertigen erwarteten Ausfälle ±
von R0

i auf R0�
i steigen (sinken).

Damit muss im Falle eines Anstiegs der erwarteten Ausfälle um a0
i > 0

an Hochschule i gelten:

R0�
i > R0

i�2�

Wird der Ausfall der Rückzahlungen als Indikator für die Qualität der
Ausbildung an den Hochschulen angesehen, so bedeutet diese Anforde-

Kredit und Kapital 1/2007

delle sind mehrperiodische Ansätze zu wählen, da der Zeitpunkt der Ausfallsiche-
rung, welcher dem Zeitpunkt der Zahlung von Studiengebühren entspricht, ab-
weicht vom Zeitpunkt des Darlehensausfalls. Zudem handelt es sich bei der Ver-
teilung der erwarteten Ausfälle um einen Mittelabfluss.

27 Da Studiengebühren jeweils zu Beginn eines Semesters zu entrichten sind,
fallen die Zahlungen vorschüssig an, das heiût, die Einzahlung in den Ausfall-
sicherungsfonds in Semester v wird zum Zeitpunkt v ± 1 geleistet.

28 Ausfalldeckung bezeichnet den Vorgang der Einzahlungen in einen Ausfall-
sicherungsfonds (siehe oben).
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rung, dass sich eine Hochschule durch höhere (geringere) Einzahlungen
in den Ausfallsicherungsfonds verschlechtern (verbessern) muss, wenn
ceteris paribus die Qualität ihrer Ausbildung sinkt (steigt).

(E3) Monotonie in der durchschnittlichen Ausfalldeckung: Wenn der
Barwert der erwarteten Ausfälle an Hochschule i unverändert
bleibt, aber die barwertigen erwarteten Ausfälle aller anderen Hoch-

schulen um
P
j 6�i

a0
j steigen (sinken), so soll sich Hochschule i durch

die Ausfalldeckung nicht verbessern (nicht verschlechtern), das
heiût, der Barwert ihrer Einzahlungen in den Ausfallsicherungs-
fonds soll nicht sinken (nicht steigen).

Es muss für a0
i � 0 bei einem Anstieg der barwertigen erwarteten Aus-

fälle um
P
j6�i

a0
j > 0 gelten:

R0�
i � R0

i�3�

Das bedeutet, dass sich keine der Hochschulen bezüglich ihrer Einzah-
lungen in den Ausfallsicherungsfonds verbessern (verschlechtern) darf,
wenn ceteris paribus die durchschnittliche Qualität der Ausbildung aller
Hochschulen sinkt (steigt).

Im Folgenden werden die drei Modelle zur Allokation der Ausfälle von
Studiengebührendarlehen schrittweise entwickelt und deren Fairness im
Sinne der Einhaltung der Anforderungen (E1)±(E3) dargelegt.29

IV. Modelle zur Allokation der Ausfälle
von Studiengebührendarlehen

Zunächst werden allgemeine Annahmen getroffen, die für alle drei Mo-
delle (Markt-, Sozialismus- und Lenkungsmodell) gelten. Spezifische An-
nahmen zu den jeweiligen Modellen folgen danach.

1. Annahmen30

Den drei Modellen liegen die Annahmen (A1) bis (A5) zugrunde.

Kredit und Kapital 1/2007

29 Vgl. auch Anhang 2 und 3, die aus Platzgründen hier nicht aufgeführt, aber
auf der Homepage des Lehrstuhls unter http://www.wi-if.de/Publikationen einzu-
sehen sind.

30 Annahmen sind jeweils kursiv gedruckt. Zusätze in normaler Schrift dienen
der Erläuterung der Annahmen.
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(A1) Semesterweise Periodisierung: Der Zeitpunkt t � 1; . . . ;T bezeichnet
das Ende einer Periode. Eine Periode entspricht der Dauer eines
Studiensemesters (6 Monate). Der Studierende beginnt sein Stu-
dium an Hochschule i � 1; . . . ;n im ersten Semester. Der Studie-
rende verlässt die Hochschule in Semester s � 1; . . . ;m: Absolvierte
Studiensemester werden mit v � 1; . . . ; s bezeichnet.

Ein Studium dauert also bis zu m Semester. Mögliche Gründe für das
Verlassen der Hochschule können ein Abbruch des Studiums, ein Hoch-
schulwechsel oder die Erlangung eines akademischen Grades sein. Zur
Vereinfachung werden spätere Wechsel (in Semester 2; . . . ;m) an die
Hochschule ausgeschlossen.

(A2) Betrachtung eines Studierenden: Betrachtet wird jeweils ein re-
präsentativer darlehensfinanzierter Studienanfänger des gleichen
Anfängerjahrgangs (beziehungsweise -semesters) an den Hochschu-
len i � 1; . . . ;n von Beginn seines Studiums in t � 0 bis zum Ende
der Finanzierung in Periode T.31 Xv

i sei die Anzahl aller darlehens-
finanzierten Studierenden eines Anfängerjahrgangs in Semester
v � 1; . . . ;m an Hochschule i � 1; . . . ;n, Zv

i analog die gesamte
Anzahl der Studierenden.

Die Zahl der darlehensfinanzierten Studierenden wird im Verlauf der
m Semester um die Studienabbrecher, Hochschulwechsler und Absolven-
ten abnehmen, das heiût:

Xv
i � Xv�1

i�4�
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s1+1 s1+2 T1v=1 v=2 v=s1

v=1 v=2 v=3 v=4 v=5 v=s2 s2+1 s2+2 ... ... ... T2

v=1 v=2 v=3 v=4 v=5 v=6 v=7 v=8 v=s3 s3+1 s3+2 ... ... ... ... ... ... ... T3

Studium (Auszahlungsphase) Rückzahlungsphase

Student 3

Student 2

0 1 2 3 4 5 6 7 8 m 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19Zeitpunkt t=

Student 1 s1+1 s1+2 T1v=1 v=2 v=s1

v=1 v=2 v=3 v=4 v=5 v=s2 s2+1 s2+2 ... ... ... T2

v=1 v=2 v=3 v=4 v=5 v=6 v=7 v=8 v=s3 s3+1 s3+2 ... ... ... ... ... ... ... T3

Studium (Auszahlungsphase) Rückzahlungsphase

Student 3

Student 2

0 1 2 3 4 5 6 7 8 m 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19Zeitpunkt t=

Student 1

Abbildung 3: Zusammenhänge der im Modell verwendeten Variablen32

31 t � 0 entspricht dem Zeitpunkt der Zahlung der ersten Studiengebühren in
Semester v � 1.

32 Die Indexierung in der Grafik bezieht sich auf die Nummerierung der Studie-
renden, die jedoch im weiteren Verlauf der Arbeit nicht mehr verwendet wird.
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(A3) Studiengebührenfinanzierung: Die Höhe der Studiengebühren SG
bleibt für den betrachteten Studierenden in allen Studiensemestern
konstant und ist an jeder Hochschule i � 1; . . . ;n gleich hoch. Die
Rückzahlungen RZ des Darlehens beginnen unmittelbar nach Stu-
dienabschluss und werden in konstanter Höhe geleistet. Alle Zah-
lungsströme fallen vorschüssig zu Beginn der entsprechenden Peri-
ode an. Das Darlehen verzinst sich mit Zins jD pro Periode einheit-
lich für jeden Studierenden an jeder Hochschule i � 1; . . . ;n.

Die in Semester v zu entrichtenden Studiengebühren werden also vor-
schüssig zum Zeitpunkt vÿ 1 bezahlt, die Rückzahlungsraten der Peri-
ode t zum Zeitpunkt tÿ 1.

(A4) Ausfallsicherungsfonds: Das Kapital im Ausfallsicherungsfonds ver-
zinst sich mit Zins icalc pro Periode. Etwaige Schuldstände verzin-
sen sich ebenfalls mit icalc pro Periode.33 Alle Ausfälle einer Periode
fallen zum Beginn der Periode an. Erstmöglicher Zeitpunkt für
einen Ausfall ist der erste Rückzahlungszeitpunkt s zu Beginn der
Periode s� 1.

Abbildung 4 zeigt die im Ausfallsicherungsfonds anfallenden Cash-
flows und die daraus resultierende Entwicklung des Kontostands sche-
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Periode

Cashflows

Kontostand

Zinsen

Erwartete Ausfälle

Kontostand

Einzahlungen

1 2 3 4 5 m 7 8 9 10 11 12 T
Periode

Cashflows

Kontostand

Zinsen

Erwartete Ausfälle

Kontostand

Einzahlungen

1 2 3 4 5 m 7 8 9 10 11 12 T

Abbildung 4: Cashflows und Kontostand im Ausfallsicherungsfonds

33 In der Regel weist der Kontostand des Ausfallsicherungsfonds keinen negati-
ven Saldo aus. In nicht zu erwartenden Fällen ist im Sozialismusmodell jedoch ein
negativer Kontostand möglich. Dann wird angenommen, dass die finanziellen Lü-
cken über eine Zwischenfinanzierung zu icalc pro Periode durch den Staat ausge-
glichen werden.
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matisch auf. Die Verzinsung icalc des Ausfallsicherungsfonds dient als
Kalkulationszins für die nachfolgenden Berechnungen (icalc entspricht
der effektiven Periodenverzinsung).

(A5) Ex-ante-Planung auf Basis von Erwartungswerten: Die Anzahl der
darlehensfinanzierten Studierenden eines Anfängerjahrgangs Xv

i

und die gesamte Anzahl der Studierenden Zv
i sowie die erwartete

Höhe der Forderung EaDs�;v�
t zum Zeitpunkt t � s, die bedingte

Wahrscheinlichkeit PDs
t;i dafür, dass der Studienanfänger nach s Se-

mestern Hochschule i verlässt und zum Zeitpunkt t � s ausfällt und
die Verlustquote LGDs

t;i zur Ermittlung der erwarteten Ausfälle an
Hochschule i gelten als bekannt.34 Dergleichen sind die beiden Zins-
sätze icalc und jD konstant (flache Zinsstrukturkurve).

Die Ausfallwahrscheinlichkeiten PDs
t;i lassen sich als Indikator der

Ausbildungsqualität von Hochschule i auffassen.35 Auf Basis der in Ab-
schnitt III gestellten Anforderungen an eine faire Allokation der Ausfälle
(E1) bis (E3) sowie der in diesem Abschnitt getroffenen Annahmen (A1)
bis (A5) werden nun die drei Modelle zur Allokation der Ausfälle von
Studiengebührendarlehen entwickelt.

2. Ermittlung der erwarteten Ausfälle

Anders als in anderen Ländern, wie beispielsweise den Vereinigten
Staaten, in denen Studiengebührendarlehen bereits seit vielen Jahren
vergeben werden, liegen in Deutschland bislang kaum historische Daten
zur Schätzung der erwarteten Ausfälle von Studiengebührendarlehen
vor. Dennoch können erste Abschätzungen vorgenommen werden. So
liegen für die meisten Hochschulen bzw. Fachrichtungen Daten über vo-
raussichtlich erhobene Studiengebühren, durchschnittliche Studiendau-
ern, Studienabbrecherquoten36, Erwerbslosenquoten der Studienabbre-
cher, Übergangszeiten der Absolventen bis zum Start der Erwerbstätig-
keit37 sowie Erwerbslosenquoten von Absolventen38 nach dem Studium
auf Basis von Studien und Befragungen vor. Diese können als Grundlage

Kredit und Kapital 1/2007

34 Sollte die Annahme nicht erfüllt sein, werden etwaige Schwankungen der
Ausfälle um den Erwartungswert durch die Länder als Träger der Hochschulen
ausgeglichen.

35 Dieser Zusammenhang wurde in Abschnitt II.3. näher beleuchtet.
36 Vgl. z.B. Heublich et al. (2002).
37 Vgl. z.B. Kerst/Minks (2004).
38 Vgl. z.B. Studien über die Gehaltsentwicklung von Hochschulabsolventen des

Hamburger Institutes Personalmarkt, o. V. (2005).
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für eine erste näherungsweise Schätzung der Forderungshöhe bei Ausfall
(Exposure at Default EaD), der Ausfallwahrscheinlichkeit pro Kredit-
nehmer und Periode (Probability of Default PD) sowie der Verlustquote
(Loss Given Default LGD) an den jeweiligen Hochschulen bzw. Fachrich-
tungen dienen.39

Aus diesen Schätzungen lassen sich die jeweils zu erwartenden Aus-
fälle (Expected Losses EL) durch folgendes Produkt berechnen:40

EL � EaD � PD � LGD�5�

Die jeweiligen Parameter könnten für Studienabbrecher (Abr), Stu-
dienfachwechsler (W) und reguläre Absolventen (Reg) getrennt betrachtet
werden, da beispielsweise die Erwerbslosigkeitsquoten sowie die beob-
achtbare mittlere Dauer bis zum Beginn einer Erwerbstätigkeit zwischen
den drei Gruppen stark voneinander abweichen.41 Im Folgenden werden
diese jedoch vereinfachend zusammengefasst. Das bedeutet, es gibt für
jede Hochschule i � 1; . . . ;n und jedes Hochschulabgangssemester
s � 1; . . . ;m über die gesamte Rückzahlungsphase zu den Zeitpunkten
t � s; . . . ;T ÿ 1 jeweils ein PDs

t;i und LGDs
t;i. Somit gilt für die erwarteten

Ausfälle ELs
t;i der Hochschulabgänger in Semester s an Hochschule i zum

Zeitpunkt t:

ELs
t;i � EaDs

t � PDs
t;i � LGDs

t;i �

� EaDs
t � PDs;Abr

t;i � LGDs;Abr
t;i � PDs;W

t;i � LGDs;W
t;i � PDs;Reg

t;i � LGDs;Reg
t;i

� ��6�

Zur Ermittlung der barwertigen erwarteten Ausfälle ELs;0
i von Hoch-

schulabgängern, welche die Hochschule i in Semester s verlassen,
werden die erwarteten Ausfälle zu Beginn jeder Periode in der Rückzah-
lungsphase abgezinst aufsummiert:

ELs;0
i �

XTÿ1

t�s

EaDs
t � PDs

t;i � LGDs
t;i

1� icalc� �t�7�
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39 Eine mögliche Herangehensweise zur Schätzung erwarteter Ausfälle stellt
Braunwarth et al. (2005), S. 13 ff., ausführlich vor.

40 Vgl. Deutsche Bundesbank (2002), S. 55.
41 Gleiches gilt für die Ausfallwahrscheinlichkeiten und Verlustquoten unter-

schiedlicher Studiengänge, vgl. Braunwarth et al. (2005).
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Mit der Methodik aus den Gleichungen (5), (6) und (7) werden die er-
warteten Ausfälle des repräsentativen Studienanfängers in den drei fol-
genden Modellen ermittelt.

3. Marktmodell

Im Marktmodell wird aufgezeigt, wie jede Hochschule eigenverant-
wortlich die Allokation der Ausfälle ihrer Studierenden übernehmen
kann. Dabei wird eine Antwort auf Forschungsfrage 1 gegeben: Wie soll
ein Modell zur Allokation der Ausfälle gestaltet sein, wenn erwartete
Ausfälle eigenverantwortlich gedeckt werden sollen?

a) Allokation der Ausfälle im Marktmodell

(A6) Im Marktmodell soll jede Hochschule die erwarteten Ausfälle ihrer
eigenen Hochschulabgänger selbst tragen.42

Um die in (A6) angenommene eigenverantwortliche Ausfalldeckung in
anteilsgerechter Höhe zu gewährleisten, zahlen Hochschulen in jedem
Studiensemester, das ein Studierender vor dem Hochschulabgang absol-
viert hat, einen Teil des erwarteten Ausfalls seiner Rückzahlungen in den
Ausfallsicherungsfonds ein.43 Dazu wird das gesamte Darlehen zur Fi-
nanzierung der Studiengebühren SG zunächst in v Teilkredite zerlegt,
deren Auszahlung jeweils zu Semesterbeginn erfolgt. Die Rückzahlung
aller v Darlehen beginnt zeitgleich zum Zeitpunkt s. Die Rückzahlungs-
rate RZt wird derart auf alle Teilkredite verteilt, dass alle s Teilkredite
eine Rückzahlungsphase identischer Länge aufweisen. Auf den Teilkredit
aus Semester v entfällt zum Zeitpunkt t entsprechend die Teilrückzah-
lungsrate rzv

t . So lässt sich die erwartete Höhe der Forderung bei Ausfall
eines in Semester v vergebenen Teilkredits EaDs;v

t für Studierende jedes
Hochschulabgangssemesters s zum Zeitpunkt t ermitteln. Nachfolgende
Abbildung 5 zeigt die anfallenden Cashflows aus Sicht des Kreditneh-
mers.

Kredit und Kapital 1/2007

42 Zusätzlich wird angenommen: Eine Inanspruchnahme des Darlehens erfolgt
durch die Studierenden erst nach Zulassung zum Studium. Dies ist notwendig, um
eine Diskriminierung der darlehensfinanzierten Studierenden zu vermeiden.

43 Im Rahmen dieses Beitrags soll eine anteilsgerechte Allokation der Ausfälle
gemäû Annahme A6 betrachtet werden. Auf eine darüber hinausgehende Analyse
einer verursachungsgerechten Allokation der Ausfälle von Studiengebührendarle-
hen und dabei möglicherweise bestehende Zuordnungsprobleme, die insbesondere
bei Studiengangwechslern prinzipiell vorhanden sein können, wird zur Verein-
fachung verzichtet (vgl. Annahme A1).
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Fällt ein Kreditnehmer zum Zeitpunkt t � s aus, so gelten die gemäû
(A5) exogen gegebene Ausfallwahrscheinlichkeit PDs

t und die Verlust-
quote LGDs

t für alle vergebenen Teilkredite gleichermaûen. Lediglich die
entsprechende Ausfallhöhe der Teilkredite EaDs;v

t ist unterschiedlich.

Um eine eigenverantwortliche Ausfallsicherung in anteilsgerechter
Höhe zu ermöglichen, wird zu Beginn des Semesters v � 1; . . . ;m pro kre-
ditfinanziertem Studierenden jeweils eine Einzahlung in den Ausfallsi-
cherungsfonds getätigt, welche die erwarteten Ausfälle des zu Beginn des
Semesters v an den gemäû (A2) repräsentativen darlehensfinanzierten
Studienanfänger vergebenen Teilkredits deckt. Allgemein gilt für diese
zu tätigende Einzahlung rv;Markt

i in Semester v an Hochschule i:

rv;Markt
i � EaDs�v;v

t�v � PDv
v;i � LGDv

v;i

1� icalc� �v�1ÿv � EaDv;v
v�1 � PDv

v�1;i � LGDv
v�1;i

1� icalc� �v�2ÿv � . . .�

� EaDv;v
Tÿ1 � PDv

Tÿ1;i � LGDv
Tÿ1;i

1� icalc� �Tÿv � EaDv�1;v
v�1 � PDv�1

v�1;i � LGDv�1
v�1;i

1� icalc� �v�2ÿv � . . .�

EaDv�1;v
Tÿ1 � PDv�1

Tÿ1;i � LGDv�1
Tÿ1;i

1� icalc� �Tÿv �

� . . .� EaDm;v
Tÿ1 � PDm

Tÿ1;i � LGDm
Tÿ1;i

1� icalc� �Tÿv �
Xm
s�v

XTÿ1

t�s

EaDs;v
t � PDs

t;i � LGDs
t;i

1� icalc� �t�1ÿv

�8�

Damit muss Hochschule i zu Beginn des Semesters v insgesamt eine
Summe in Höhe von Rv;Markt

i für alle darlehensfinanzierten Studierenden
in den Ausfallsicherungsfonds einzahlen.44
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Abbildung 5: Cashflows der Teilkredite aus Sicht des Kreditnehmers
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Rv;Markt
i � rv;Markt

i �X1
i �

Xm
s�v

XTÿ1

t�s

EaDs;v
t � PDs

t;i � LGDs
t;i

1� icalc� �t�1ÿv �X1
i

45�9�

Werden die Einzahlungen in den Ausfallsicherungsfonds wie in Glei-
chung (9) beschrieben getätigt, so ist gewährleistet, dass die erwarteten
Ausfälle bereits vor dem Zeitpunkt ihres Auftretens als Kapitalstock vor-
liegen. Somit weist der Ausfallsicherungsfonds im Erwartungswert zu
keinem Zeitpunkt einen negativen Saldo auf.

b) Implikationen des Marktmodells

Die Anwendung des Marktmodells bringt eine Reihe von Implikationen
für die Hochschulen mit sich, die im Folgenden kurz dargestellt werden.

· Anreizwirkung: Wenn die Hochschulen eine Zielfunktion verfolgen,
wie beispielsweise die Maximierung der Einnahmen aus Studienge-
bühren abzüglich der Verwaltungsausgaben sowie der Ausgaben zur
Deckung der anteilsgerecht zu tragenden Ausfälle, dann bestehen An-
reize zur Steigerung der Ausbildungsqualität. Im Marktmodell werden

Kredit und Kapital 1/2007

44 Dabei werden alle erwarteten Ausfälle der in Semester v vergebenen Teilkre-
dite in der Rückzahlungsphase (zu den Zeitpunkten s; . . . ;T ÿ 1) für alle Studie-
renden aufsummiert, welche die Hochschule i in den Semestern v; . . . ;m verlassen.

45 Alternativ zum Marktmodell in (9) könnten die Einzahlungen in den Ausfall-
sicherungsfonds auch in Abhängigkeit der Anzahl aller Studierenden einer Hoch-
schule i (gewichtet mit den erwarteten Ausfällen pro Teilkredit eines Darlehens-
nehmers an der jeweiligen Hochschule i) vorgenommen werden: Hochschule i
müsste dann zu Beginn des Semesters v Einzahlungen in Höhe von
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� �
in den Ausfallsicherungsfonds leisten. Dabei beschreibt der erste Faktor die er-
warteten Ausfälle der in Semester v vergebenen Teilkredite an allen Hochschulen.
Der zweite Faktor dient als Gewichtungsfaktor für den Anteil der von der Hoch-
schule i zu tragenden Ausfälle. Als Gewichtungsfaktor wird das Verhältnis einer-
seits aus dem Produkt der erwarteten Ausfälle pro Teilkredit eines Darlehensneh-
mers an einer Hochschule i multipliziert mit der Anzahl der Studierenden im Se-
mester v an der Hochschule i (im Zähler des Bruchs), andererseits aus der Summe
über alle Hochschulen j aus diesem Produkt der erwarteten Ausfälle pro Teilkredit
eines Darlehensnehmers an einer Hochschule j multipliziert mit der Anzahl der
Studierenden im Semester v an der Hochschule j (im Nenner des Bruchs) herange-
zogen. Auch diese angepasste Formel würde den geforderten axiomatischen Eigen-
schaften E1±E3 genügen. Auf weitere Ausführungen soll im Weiteren jedoch ver-
zichtet werden, da (9) im Vergleich zu dieser Formel eine transparentere und reali-
tätsnähere Abbildung der Ausfälle im Rahmen eines Marktmodells ermöglicht.
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Hochschulen dazu gezwungen, die von ihren Studierenden verursach-
ten Ausfälle in anteilsgerechter Höhe durch entsprechende Einzahlun-
gen in den Ausfallsicherungsfonds bei Erhalt der Studiengebühren zu
decken. Dabei gilt: Je besser die Ausbildungsqualität einer Hochschule
ist, desto geringer fallen ihre erwarteten Ausfälle aus. Bei schlechter
Ausbildungsqualität, die zu entsprechend hohen Ausfällen in der
Rückzahlungsphase führt, verursacht die Einführung von Studienge-
bühren hohe Rückstellungen für die Ausfallsicherung.

· Verantwortliche Ebene: Je detaillierter die Ausfälle verteilt werden,
desto eher spüren einzelne Verantwortliche die Auswirkung der von
ihnen zu vertretenden Ausbildungsqualität. Um die Anreizwirkung des
Marktmodells zu verstärken, könnte die Allokation der Ausfälle daher
± anstatt auf Ebene der Hochschulen ± auch auf Ebene der Fakultäten
oder Studiengänge erfolgen. Eine Zuordnung gar auf Ebene von ein-
zelnen Dozenten gemäû ihren (Creditpoint-)Lehranteilen wäre zudem
denkbar und würde die individuelle Anreizwirkung weiter verstärken.
Durch die Kopplung der Professorenpensionen an die anteiligen Aus-
fälle könnte dem Problem Rechnung getragen werden, dass die Aus-
fälle erst Jahre später nach ihrer Verursachung zutage treten. Natür-
lich wäre eine solche Zuordnung auf die Dozenten nach Lehranteilen
nicht im Einzelfall kausal begründbar und würde daher Diskussionen
über deren Fairness auslösen. Die Festlegung der Ebene, welche die
Verantwortung für die Deckung der Ausfälle übernehmen soll, ist eine
hochschulpolitische Entscheidung.

· Maûnahmen zur Qualitätsverbesserung: Durch die Anreizwirkung des
Marktmodells werden Hochschulen dazu angeregt, Maûnahmen wie
ein marktgerechtes Lehrangebot, die Verbesserung der Studienbera-
tung, eine möglichst treffsichere Auswahl der Studierenden, die Ver-
kürzung der Studiendauer oder die Vermittlung von Praktika und pra-
xisrelevanten Zusatzqualifikationen bis hin zu Career Placement Cen-
tern durchzuführen, um ihre Ausbildungsqualität zu steigern. Diese
Maûnahmen zielen darauf ab, dem vom Markt geforderten Ausbil-
dungsanspruch an die Absolventen gerecht zu werden, um den Studie-
renden den Übergang ins Berufsleben zu erleichtern und ihr verfügba-
res Einkommen in der Rückzahlungsphase der Darlehen zu erhöhen.
Wie Erfahrungswerte aus den Vereinigten Staaten illustrieren, kann
beispielsweise auch die ¹Investitionª in einen Studienberater, der Stu-
dierende motiviert und dabei hilft, schneller und erfolgreicher zum
Studienabschluss zu kommen, direkte Auswirkungen auf Berufschan-
cen und Einkommenserwartungen der Absolventen haben und so zu
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einer Verringerung der Ausfälle von Studiengebührendarlehen füh-
ren.46 Obwohl die Auswirkungen einer solchen Maûnahme sicherlich
für eine Hochschule nicht in jedem Fall auf Basis von Benchmarks
anderer Hochschulen und Expertenmeinungen genau geschätzt und
abgegrenzt werden können, sollte sich dennoch die so erfolgte Verbes-
serung in der Ausbildungsqualität unmittelbar in den Prognosen für
die später zu erwartenden Ausfälle niederschlagen und so zu einer un-
mittelbaren Verringerung der Einzahlungen in den Ausfallsicherungs-
fonds führen.

· Neue Studienprogramme: Überdies wird das Marktmodell dazu
führen, dass Hochschulen Studienprogramme mit geringen Abbrecher-
quoten etablieren, in denen leistungsfähige und nachgefragte Absol-
venten ausgebildet werden, um das Ausfallrisiko zu reduzieren. Da
aber nicht jeder Studierende das Leistungsniveau erzielen kann, das
wettbewerbsorientierte Hochschulen als Maûstab für ihre Absolventen
fordern, müsste bereits vor Studienbeginn eine möglichst treffsichere
Auswahl mit entsprechenden Zulassungsbeschränkungen getroffen
werden. Damit wird es zwischen den Hochschulen zum Wettbewerb
um die besten Abiturienten beziehungsweise zukünftigen Studieren-
den kommen.

c) Beispiel zum Marktmodell47

Beim Vergleich dreier Hochschulen lassen sich die Implikationen des
Marktmodells illustrieren. Dazu wird ein stark vereinfachtes Beispiel
vorgestellt.

Die drei Hochschulen bieten jeweils ausschlieûlich einen Masterstu-
diengang im wirtschaftswissenschaftlichen Bereich an, dessen Regelstu-
dienzeit von vier Semestern von allen Absolventen ± jedoch nicht von
den Studienabbrechern und Studienfachwechslern ± des hier betrachte-
ten Anfängerjahrgangs an der jeweiligen Hochschule eingehalten wird.
Zwischen den drei Hochschulen gibt es erhebliche Unterschiede in der
Ausbildungsqualität, die zu unterschiedlichen Berufschancen und Ein-
kommenserwartungen der Absolventen führen und sich daher entspre-
chend in den Ausfallwahrscheinlichkeiten widerspiegeln. Dabei ist Uni 1
eine qualitativ schlechte Hochschule mit entsprechend hohen Ausfall-
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46 Vgl. Hollweg (2005).
47 Die Inputdaten für das Beispiel sind in Anhang 1 (einzusehen unter http://

www.wi-if.de/Publikationen) ausführlicher dargestellt.
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wahrscheinlichkeiten PD der Studierenden. Ihre Ausfallwahrscheinlich-
keiten liegen kumuliert bei 32%, das heiût, fast jeder dritte Darlehens-
nehmer fällt zu einem Zeitpunkt in der Rückzahlungsphase aus. Uni 2
ist eine qualitativ mittelmäûige Hochschule mit 16% kumulierter Aus-
fallwahrscheinlichkeit in der Rückzahlungsphase. Schlieûlich ist Uni 3
eine qualitativ gute Hochschule. Nur 8% ihrer Studierenden fallen in
der Rückzahlungsphase aus. Die Verlustquote LGD beträgt an jeder der
drei Hochschulen 80% für alle darlehensfinanzierten Studierenden,
deren Darlehen im Laufe der Rückzahlungsphase ausfallen.

An den Hochschulen sind jeweils Studiengebühren von 500 Euro pro
Semester zu entrichten. Die Verzinsung jD des Darlehens liegt bei 3%
pro Periode, während sich das Kapital im Ausfallsicherungsfonds im
selben Zeitraum mit 2% verzinst. Tabelle 2 zeigt, wie viel die Hochschu-
len pro darlehensfinanziertem Studienanfänger in den vier Studiensemes-
tern zurücklegen müssen.

Tabelle 2

Einzahlungen in den Ausfallsicherungsfonds pro darlehensfinanziertem
Studienanfänger eines Jahrgangs im Marktmodell48

Marktmodell ± Einzahlungen pro Kreditnehmer

t = 0 1 2 3 Barwert der
EinzahlungenSemester 1 2 3 4

Uni 1 105,97 88,94 68,10 30,19 287,07

Uni 2 52,99 44,47 34,05 15,09 143,54

Uni 3 26,49 22,24 17,03 7,55 71,77

Der Barwert der Einzahlungen in den Ausfallsicherungsfonds ent-
spricht für jede Hochschule jeweils dem Barwert der von ihren Studie-
renden verursachten erwarteten Ausfälle für t � 0. Entsprechend ihrer
Ausbildungsqualität leistet Uni 1 pro darlehensfinanziertem Studienan-
fänger bereits mit dem Erhalt der ersten Studiengebühren 105,97 Euro
Einzahlungen in den Ausfallsicherungsfonds. Insgesamt muss sie auf-
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48 Den Ergebnissen liegt eine EaD-Ermittlung zugrunde, die der Schuldhöhe
zum Zeitpunkt des Ausfalls entspricht und damit den eigentlichen EaD nur nähe-
rungsweise abbildet.
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grund der verhältnismäûig hohen Ausfälle mit barwertigen 287,07 Euro
pro darlehensfinanziertem Studienanfänger die höchsten Einzahlungen
entrichten. Demgegenüber beschränkt sich die Höhe der barwertigen
Einzahlungen an Uni 3 mit 71,77 Euro pro darlehensfinanziertem Stu-
dienanfänger des betrachteten Jahrgangs auf ein Viertel dieses Betrags.

4. Sozialismusmodell

Im Sozialismusmodell wird dargestellt, wie die Hochschulen i � 1; . . . ;n
die Allokation der Ausfälle aller Studierenden vollständig kollektiv
übernehmen können. Dabei wird eine Antwort auf Forschungsfrage 2
gegeben: Wie soll ein Modell zur Allokation der Ausfälle gestaltet sein,
wenn erwartete Ausfälle von allen Hochschulen vollständig kollektiv ge-
tragen werden sollen?

a) Allokation der Ausfälle im Sozialismusmodell

(A7) Im Sozialismusmodell sollen die erwarteten Ausfälle aller Studie-
renden (in Relation zur Anzahl der Studierenden in den jeweiligen
Studiensemestern) gleich auf alle Hochschulen i � 1; . . . ;n verteilt
werden.49

Aus (A7) folgt, dass die erwarteten Ausfälle vollständig kollektiv getra-
gen werden. Jede Hochschule zahlt in jedem Studiensemester einen
gleich hohen Betrag pro Studierendem zur Ausfalldeckung in den Aus-
fallsicherungsfonds ein, unabhängig davon, wie groû der Anteil der dar-
lehensfinanzierten Studierenden unter den insgesamt Studierenden an
der jeweiligen Hochschule ist. Damit ist gewährleistet, dass keine Hoch-
schule aufgrund eines zufällig hohen Anteils an darlehensfinanzierten
Studierenden einen Nachteil erleidet.50 Dieses Vorgehen stellt die gröût-
mögliche Gleichstellung der Hochschulen im Hinblick auf die Ausfall-
sicherung dar und ist von allen Studiengebühren erhebenden Bundeslän-
dern in ähnlicher Form geplant.51 Alternativ wäre es prinzipiell auch für
das Sozialismusmodell analog zum Marktmodell denkbar, dieses von der
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49 Dabei handelt es sich um eine politische Vorgabe, vgl. Burtscheidt (2005).
50 Daher besteht im Sozialismusmodell unabhängig von Fuûnote 42 kein Anreiz

für die Hochschulen, den Anteil ihrer darlehensfinanzierten Studierenden mög-
lichst gering zu halten.

51 Eine solche Regelung wurde beispielsweise am 25.10.2005 vom bayerischen
Ministerrat beschlossen und soll zum Sommersemester 2007 umgesetzt werden,
vgl. Gesetzentwurf im Bayerischen Landtag (2005), S. 7.
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Anzahl der darlehensfinanzierten Studierenden an der jeweiligen Hoch-
schule abhängig zu machen. Um jedoch das Sozialismusmodell möglichst
realitätsnah zu gestalten, soll diese Alternative im Folgenden nicht
weiter betrachtet werden.

Der Barwert der erwarteten Ausfälle aller darlehensfinanzierten Stu-
dierenden EL0

Gesamt ist das Produkt aus den erwarteten Ausfällen des re-
präsentativen darlehensfinanzierten Studienanfängers an Hochschule i
und der Anzahl der darlehensfinanzierten Studienanfänger X1

i .
52
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In den Berechnungen zum Sozialismusmodell setzt sich der EaDs
t aus

der Summe aller vergebenen Teilkredite für Hochschulabgänger in Se-
mester s zum Zeitpunkt t zusammen, sodass gilt:
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Nun bezahlt jede Hochschule i � 1; . . . ;n pro Studierendem im jeweili-
gen Studiensemester v � 1; . . . ;m den Gleichverteilungsanteil d in den
Ausfallsicherungsfonds ein, der sich pro Periode mit Zins icalc verzinst.
Die barwertige Summe aller Einzahlungen muss den barwertigen erwar-
teten Ausfällen aus Gleichung (10) ± jeweils bezogen auf t � 0 ± entspre-
chen, um die gestellte Anforderung (E1) zu erfüllen. Somit muss gelten:
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Aus den beiden Gleichungen (11) und (12) erhält man:
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52 Dabei werden alle erwarteten Ausfälle in der Rückzahlungsphase
�t � s; s� 1; . . . ;T ÿ 1� für die Hochschulabgänger aller Semester s � 1; . . . ;m an
allen Hochschulen i � 1; . . . ;n aufsummiert und mit icalc abgezinst.
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Aus Formel (13) kann der Gleichverteilungsanteil d wie folgt berechnet
werden.

d � EL0
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Hochschule i muss im Sozialismusmodell zu Beginn des Semesters v
(zum Zeitpunkt vÿ 1) eine Einzahlung in Höhe von Rv;Soz

i für alle Stu-
diengebührenzahler Zv

i leisten, die sich gemäû (A7) wie folgt berechnen
lässt:
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Somit erfolgt die Belastung der Hochschulen im Sozialismusmodell ±
im Gegensatz zum Marktmodell ± in Abhängigkeit der Anzahl aller Stu-
dierenden.

b) Implikationen des Sozialismusmodells

Die Anwendung des Sozialismusmodells bringt eine Reihe von Impli-
kationen für die Hochschulen mit sich, die im Folgenden kurz dargestellt
werden.

· Subventionskultur: Im Sozialismusmodell gleichen die Hochschulen
(gemäû der politischen Vorgabe abhängig von ihren Studierendenzah-
len) ihre Einzahlungen in den Ausfallsicherungsfonds zur Deckung der
erwarteten Ausfälle über den Gleichverteilungsanteil d vollständig
aus. Also werden die Hochschulen unabhängig von der Qualität ihrer
Ausbildung zu jeweils gleichen Teilen an der Ausfallsicherung betei-
ligt. Eine Veränderung der Ausbildungsqualität einer einzelnen Hoch-
schule beziehungsweise eines einzelnen Studiengangs oder eines ein-
zelnen Dozenten wirkt sich somit kaum auf ihre Einzahlungen in den
Ausfallsicherungsfonds aus. Folglich werden im Sozialismusmodell
qualitativ schlechte Studiengänge von qualitativ guten Studiengängen
subventioniert. Zudem werden die Hochschulen an den Ausfällen von
Studiengebührendarlehen unabhängig von deren Inanspruchnahme
durch ihre Studierenden beteiligt.
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· Fehlanreize: Wenn die Hochschulen eine Zielfunktion verfolgen, bei-
spielsweise die Maximierung der Einnahmen aus Studiengebühren ab-
züglich der Verwaltungsausgaben sowie der Ausgaben zur Deckung
der kollektiv zu tragenden Ausfälle, dann bestehen Fehlanreize. Um
hohe Einnahmen aus Studiengebühren zu erhalten, könnten Hochschu-
len versuchen, möglichst viele Studierende zuzulassen und möglichst
lange an ihrer Hochschule zu halten, unabhängig davon, ob die Studie-
renden geeignet sind und Studienfortschritte erzielen. Ein monetärer
Anreiz zur (kostenträchtigen) Verbesserung der Ausbildungsqualität
und zur Bedienung der Nachfrage des Marktes ist damit nicht gege-
ben.

· Bildungsangebot: Da die Ausfälle von Studiengebührendarlehen im
Sozialismusmodell kollektiv getragen werden, werden Hochschulen
dazu motiviert, unabhängig vom Markt und den Erwerbslosigkeitsquo-
ten für ihre späteren Absolventen ein breites Bildungsspektrum anzu-
bieten. Gesellschaftlich kann es durchaus erwünscht sein und einen
Wert darstellen, Studiengänge mit hohem kulturellen Wert, aber auch
hohen zu erwartenden Ausfällen von Studiengebührendarlehen, nicht
gegenüber marktgerechteren Studiengängen zu benachteiligen.

c) Beispiel zum Sozialismusmodell53

Das Sozialismusmodell wird nun auf die Beispieldaten des vorange-
gangenen Abschnitts angewandt. Zusätzlich ist bekannt, dass die drei
Hochschulen jeweils genau 200 Studienanfänger haben, die sich im
Laufe des Studiums um die Anzahl der Studienabbrecher verringern.54

An allen drei Hochschulen finanzieren jeweils 50% der Studienanfänger
des Jahrgangs ihre Studiengebühren vollständig auf Darlehensbasis.55

Wendet man das Sozialismusmodell auf dieses Beispiel an, so ist pro Se-
mester jeweils für einen Studierenden ein Betrag in Höhe von d � 25;29
Euro zurückzulegen. Der Barwert dieser Einzahlungen entspricht in
Summe den barwertigen erwarteten Ausfällen der Studierenden aller
drei Hochschulen in Höhe von 50.238 Euro.
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53 Siehe Fuûnote 47.
54 Für unser Beispiel sei der Anteil der Studienabbrecher an allen drei Hoch-

schulen vereinfachend gleich hoch. In der Realität haben Hochschulen mit
schlechter Ausbildungsqualität i.d.R. eine höhere Abbrecherquote zu verzeichnen.

55 Der Anteil der darlehensfinanzierten Studierenden unter allen Studierenden
sei an jeder der drei Hochschulen in jedem Studiensemester gleich hoch.
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Tabelle 3

Einzahlungen der Hochschulen in den Ausfallsicherungsfonds
für alle Studierenden des Jahrgangs im Sozialismusmodell56

Sozialismusmodell - Einzahlungen für alle Studierenden

t = 0 1 2 3 Barwert der
EinzahlungenSemester 1 2 3 4

Uni 1 5.058 4.552 4.046 3.540 16.746

Uni 2 5.058 4.552 4.046 3.540 16.746

Uni 3 5.058 4.552 4.046 3.540 16.746

Summe 15.173 13.656 12.139 10.621 50.238

Tabelle 3 zeigt die Einzahlungen der Hochschulen in den Ausfallsiche-
rungsfonds für alle Studierenden zu den Zeitpunkten t � 0; 1; 2; 3. Da alle
drei Hochschulen im Beispiel ± aufgrund jeweils gleicher Studienanfän-
gerzahlen bzw. Studienabbrecherquoten ± jeweils die gleiche Anzahl an
Studierenden in jedem Semester besitzen, sind von ihnen für die Studie-
renden in jedem Semester jeweils Einzahlungen in gleicher Höhe zu leis-
ten. Somit ist auch der Barwert der Einzahlungen mit 16.746 Euro je-
weils für alle drei Hochschulen gleich hoch. Das Beispiel illustriert den
Ausgleich im Sozialismusmodell zwischen den drei Hochschulen. Obwohl
Uni 3 aufgrund ihrer guten Ausbildungsqualität mit geringeren erwarte-
ten Ausfällen bezogen auf ihre eigenen Studierenden zu rechnen hat (vgl.
Beispiel zu Marktmodell), muss sie wie alle anderen Hochschulen im
Sozialismusmodell gleich hohe Einzahlungen (pro Studierendem) leisten.
Umgekehrt profitiert Uni 1 von der Umverteilung, da ihre Einzahlungen
(pro Studierendem) trotz ihrer schlechten Ausbildungsqualität und
damit höheren erwarteten Ausfällen gleich hohe Einzahlungen (pro Stu-
dierendem) in den Ausfallsicherungsfonds leisten muss wie die anderen
Hochschulen.
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Tabelle 4

Einzahlungen der Hochschulen in den Ausfallsicherungsfonds57

für alle Studierenden des Jahrgangs im Marktmodell
und Vergleich mit dem Sozialismusmodell58

Marktmodell - Einzahlungen für alle Studierenden
Differenz

zum
Sozialismus-

modell

t = 0 1 2 3 Barwert der
EinzahlungenSemester 1 2 3 4

Uni 1 10.597 8.894 6.810 3.019 28.707 11.961

Uni 2 5.299 4.447 3.405 1.509 14.354 -2.392

Uni 3 2.649 2.224 1.703 755 7.177 -9.569

Summe 18.545 15.565 11.918 5.283 50.238 0

Tabelle 4 zeigt die von den drei Hochschulen im jeweiligen Studien-
semester zu tätigenden Einzahlungen in den Ausfallsicherungsfonds im
Marktmodell im Vergleich zum Sozialismusmodell (Tabelle 3). Dort wird
Uni 1 durch die von ihren Studierenden verursachten Ausfälle mit einem
Barwert der Einzahlungen in Höhe von 28.707 Euro am stärksten belas-
tet. Damit muss sie im Vergleich zum Sozialismusmodell barwertig
11.961 Euro mehr für die Ausfalldeckung aufbringen. Der Barwert der
Einzahlungen der qualitativ mittelmäûigen Uni 2 verringert sich in ge-
ringem Umfang von 2.392 Euro beim Wechsel zum Marktmodell, wäh-
rend Uni 3 aufgrund ihrer guten Ausbildungsqualität im Marktmodell
nur mit einem Barwert der Einzahlungen in Höhe von 7.177 Euro (statt
16.646 Euro im Sozialismusmodell) rechnen muss.

Vergleicht man zusätzlich die Spaltensummen der Einzahlungen zu
den Zeitpunkten t bzw. Semestern in Tabelle 3 (Sozialismusmodell) mit
den entsprechenden Spaltensummen in Tabelle 4 (Marktmodell), so fällt
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57 Der Barwert der Einzahlungen jeder Hochschule in den Ausfallsicherungs-
fonds pro Semester entspricht im Marktmodell den barwertigen erwarteten Aus-
fällen des jeweils betrachteten Semesters aus Sicht von t=0 (vgl. Abschnitt IV.3.a).
Es unterscheiden sich daher die Barwerte pro Semester und Universität jeweils im
Vergleich zum Sozialismusmodell, welches eine Zuordnung auf Basis des Gleich-
verteilungsanteils d und der jeweiligen Anzahl der Studierenden im jeweiligen Se-
mester vorsieht. Daraus erklären sich auch die Unterschiede in den Zeilen- sowie
Spaltensummen je Semester zwischen Markt- und Sozialismusmodell, die im Fol-
genden noch weiter erläutert werden.

58 Siehe Fuûnote 48.
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auf, dass diese unterschiedlich hoch sind, aber sich in der Summe des
Barwerts der Einzahlungen wiederum entsprechen. Dies ist darauf
zurückzuführen, dass die Hochschulen im Marktmodell für jedes Stu-
diensemester, das ein darlehensfinanzierter Studierender vor dem Hoch-
schulabgang absolviert hat, einen Teil des erwarteten Ausfalls ihrer
Rückzahlungen in den Ausfallsicherungsfonds einzahlen, während im
Sozialismusmodell die Einzahlungen lediglich auf Basis der Anzahl der
Studierenden und des Gleichverteilungsanteils d bestimmt werden.

Nachdem nun dargestellt wurde, dass das Markt- bzw. das Sozialis-
musmodell in Abhängigkeit der Ausbildungsqualität einer Hochschule zu
sehr unterschiedlichen Ergebnissen führen können, stellt sich die Frage,
wie sich beide Modelle kombinieren lassen, um einen Mittelweg bei der
Allokation der Ausfälle zu finden.

5. Lenkungsmodell mit Umverteilungsgrad c

Im Lenkungsmodell wird gezeigt, wie je nach hochschulpolitischer
Zielsetzung mehr Eigenverantwortung oder mehr Gleichstellung der
Hochschulen erreicht werden kann. Dabei wird eine Antwort auf For-
schungsfrage 3 gegeben: Wie soll ein Modell zur Allokation der Ausfälle
gestaltet sein, damit der Grad der Umverteilung zwischen den Hochschu-
len politisch frei bestimmbar ist?

a) Eine faire Umverteilungsfunktion

(A8) Im Lenkungsmodell soll nur ein Teil der erwarteten Ausfälle aller
Studierenden gleich auf alle Hochschulen i � 1; . . . ;n verteilt
werden, während der Rest von jeder Hochschule eigenverantwort-
lich in anteilsgerechter Höhe getragen wird. Der Teil der Ausfälle,
der auf alle n Hochschulen gleich verteilt werden soll, kann je nach
Umverteilungsgrad c zwischen 0% und 100% der erwarteten Aus-
fälle variieren.

In Abschnitt III wurden drei Anforderungen an ein Modell zur Alloka-
tion der Ausfälle von Studiengebührendarlehen gestellt. Diese Anforde-
rungen werden sowohl vom Markt- als auch vom Sozialismusmodell er-
füllt.59 Beide Modelle können daher als Grenzfälle einer fairen Alloka-
tion im Sinne der Anforderungen (E1) bis (E3) bezeichnet werden.
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59 Ein Nachweis dessen ist in Anhang 3 (einzusehen unter http://www.wi-if.de/
Publikationen) enthalten. Dieser gilt auch für die Grenzfälle c = 0 (Marktmodell)
und c = 1 (Sozialismusmodell).
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Die Anforderungen (E2) und (E3) legen nahe, dass die Umverteilungs-
funktion R des Lenkungsmodells zur Ermittlung der Einzahlungen einer
Hochschule in den Ausfallsicherungsfonds sowohl von den barwertigen
Ausfällen ihrer eigenen Studierenden als auch von den durchschnitt-
lichen barwertigen Ausfällen aller an einer Ausfalldeckung beteiligten
Hochschulen abhängen sollte. Die barwertigen Ausfälle der eigenen Stu-
dierenden sind über den Barwert der Einzahlungen R0;Markt

i in den Aus-
fallsicherungsfonds im Marktmodell erfasst, die durchschnittlichen bar-
wertigen Ausfälle über die barwertigen Einzahlungen R0;Soz

i im Sozialis-
musmodell. Die oben beschriebene Abhängigkeit betrifft sowohl den
Barwert der Einzahlungen R0

i als auch die Einzahlungen in den jeweili-
gen Studiensemestern Rv

i , also

R0
i � R R0;Markt

i ;R0;Soz
i

ÿ �
�16�

beziehungsweise

Rv
i � R Rv;Markt

i ;Rv;Soz
i

ÿ �
:�17�

Durch die Bildung einer Konvexkombination aus beiden Modellen
lassen sich die Einzahlungen, die Hochschule i zu Beginn des Semesters
v im Lenkungsmodell leisten muss, in einer Umverteilungsfunktion wie
folgt beschreiben:60

Rv
i � 1ÿ c� � � Rv;Markt

i � c � Rv;Soz
i mit c 2 0; 1� ��18�

Dabei ist c eine Variable, welche den Grad der Umverteilung erwarte-
ter Ausfälle zwischen den Hochschulen durch entsprechende Einzahlun-
gen in den Ausfallsicherungsfonds im Rahmen der Ausfalldeckung be-
schreibt. Es bedeutet c � 0, dass keine Umverteilung der erwarteten Aus-
fälle zwischen Hochschulen stattfindet (Marktmodell), das heiût, jede
Hochschule deckt eigenverantwortlich in anteilsgerechter Höhe die Aus-
fälle ihrer Studierenden. Für c � 1 werden die erwarteten Ausfälle durch
Einzahlungen in gleicher Höhe pro Studierendem und Studiensemester
vollständig kollektiv gedeckt (Sozialismusmodell), das heiût, es findet
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60 Es lässt sich zeigen, dass unter den gegebenen Voraussetzungen die in der
Umverteilungsfunktion gezeigte Konvexkombination den axiomatischen Eigen-
schaften (E1) bis (E3) genügt. Zur Vervollständigung wurden im Anhang 3 dieses
Beitrags diese Eigenschaften explizit nachgewiesen. Um den Längenrestriktionen
dieser Zeitschrift zu entsprechen, wird dieser den interessierten Lesern über die
Homepage des Lehrstuhls WI-IF unter http://www.wi-if.de/Publikationen zur Ver-
fügung gestellt.
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eine maximale Umverteilung der erwarteten Ausfälle statt. Denkbar ist
im Lenkungsmodell zudem jede Zwischenlösung, welche durch entspre-
chende Wahl des Umverteilungsgrads c ausgedrückt werden kann.

b) Allokation der Ausfälle im Lenkungsmodell

In den vorangegangenen Abschnitten wurden bereits die zwei Grenz-
fälle der Behandlung von Ausfällen aufgezeigt. Tabelle 5 stellt das
Markt- und Sozialismusmodell gegenüber. Durch das Lenkungsmodell
mit Umverteilungsgrad c werden sie kombiniert.

Tabelle 5

Gegenüberstellung von Markt- und Sozialismusmodell

Marktmodell Sozialismusmodell

Einzahlung Rv;Markt
i durch Hochschule i

in den Ausfallsicherungsfonds zu
Beginn des Semesters v

Einzahlung Rv;Soz
i durch Hochschule i

in den Ausfallsicherungsfonds zu
Beginn des Semesters v

c � 0 beziehungsweise 1ÿ c � 1 c � 1

Maximaler Anreiz zu hoher Ausbil-
dungsqualität beziehungsweise markt-
gerechter Ausbildung von Studieren-
den.

Kaum Anreiz zu hoher Ausbildungs-
qualität, aber zu einem gesellschaftlich
erwünschten breiten Bildungsangebot.

Im Lenkungsmodell lässt sich die zu Beginn des Semesters v zu täti-
gende Einzahlung Rv

i in den Ausfallsicherungsfonds für alle Studieren-
den an Hochschule i wie folgt ermitteln. Formel (19) ergibt sich aus den
Gleichungen (9), (15) und (18).

Rv
i � 1ÿ c� � �

Xm

s�v

XTÿ1

t�s

EaDs;v
t � PDs

t;i � LGDs
t;i

1� icalc� �t�1ÿv �X1
i �

� c �
Xn

j�1

Xm
s�1

XTÿ1

t�s

EaDs
t � PDs

t; j � LGDs
t; j

1� icalc� �t �X1
j

 !
� Zv

iPn
j�1

Pm
u�1

Zu
j

1�icalc� �uÿ1

�19�

Durch die Wahl des Umverteilungsgrads c können Lenkungseffekte er-
zielt werden. Da das Modell die in Abschnitt III gestellten Anforderun-
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gen (E1) bis (E3) erfüllt, ist es zur fairen Allokation der Ausfälle ge-
eignet.

c) Implikationen des Lenkungsmodells

Die Anwendung des Lenkungsmodells bringt eine Reihe von Implika-
tionen für die Hochschulen mit sich, die im Folgenden kurz dargestellt
werden.

· Auswirkungen einer Veränderung der Ausbildungsqualität (und damit
der erwarteten Ausfälle) auf die eigene Hochschule: Es gilt für den
Barwert der Einzahlungen R0

i in den Ausfallsicherungsfonds an Hoch-
schule i:

R0
i � EL0

i � 1ÿ c� c �

Pm
v�1

Zv
i

1�icalc� �vÿ1Pn
j�1

Pm
v�1

Zv
j

1�icalc� �vÿ1

0BBB@
1CCCA�X

j6�i

EL0
j � c �

Pm
v�1

Zv
i

1�icalc� �vÿ1Pn
j�1

Pm
v�1

Zv
j

1�icalc� �vÿ1

;�20�

wobei EL0
i wieder den Barwert der erwarteten Ausfälle an Hochschule

i in t � 0 bezeichnet.

Da die ¹abgezinstenª Studierendenzahlen
Pm
v�1

Zv
i

1�icalc� �vÿ1 der Hoch-

schule i ein Teil der gesamten ¹abgezinstenª StudierendenzahlenPn
j�1

Pm
v�1

Zv
j

1�icalc� �vÿ1 aller an der Ausfalldeckung beteiligten Hochschulen

sind, muss Ungleichung (21) gelten, wenn Hochschule i mindestens
einen Studienanfänger im betrachteten Jahrgang hat.61

0 <

Pm
v�1

Zv
i

1�icalc� �vÿ1Pn
j�1

Pm
v�1

Zv
j

1�icalc� �vÿ1

� 1�21�
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61 Der Grenzfall

Pm
v�1

Zv
i

1�icalc� �vÿ1Pn
j�1

Pm
v�1

Zv
j

1�icalc� �vÿ1

� 1 ergibt sich, falls keine weitere Hochschule

(auûer i) an der Ausfalldeckung beteiligt ist. Dann ist 1ÿ c� c �
Pm
v�1

Zv
i

1�icalc� �vÿ1Pm
v�1

Zv
i

1�icalc� �vÿ1

� 1.

Hochschule i müsste demnach ihre erwarteten Ausfälle vollständig selbst tragen,
sodass R0;Markt

i � R0;Soz
i . Eine Verringerung beziehungsweise Steigerung von EL0

i

wirkt sich dabei in voller Höhe auf Hochschule i aus. Dasselbe Ergebnis erhält
man, wenn der Umverteilungsgrad c = 0 gewählt wird. In beiden Fällen findet
keine kollektive Ausfalldeckung statt. Das entspricht der Idee des Marktmodells.
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Aus Ungleichung (21) lässt sich Ungleichung (22) folgern:

0 < 1ÿ c� c �

Pm
v�1

Zv
i

1�icalc� �vÿ1Pn
j�1

Pm
v�1

Zv
j

1�icalc� �vÿ1

� 1 f�ur c 2 0; 1� ��22�

Steigen (sinken) die barwertigen erwarteten Ausfälle EL0
i an Hoch-

schule i, so erhöht (verringert) sich der Barwert ihrer Einzahlungen in
den Ausfallsicherungsfonds im Lenkungsmodell, und zwar umso stär-
ker, je kleiner c gewählt wird. Andererseits wird die Auswirkung auf
die verursachende Hochschule i mit zunehmendem c geringer, sodass
der Anreiz zur Verminderung der Ausfälle durch die Verbesserung der
Ausbildungsqualität abnimmt. Jedoch wird eine Hochschule i selbst
im Sozialismusmodell mit c � 1 von einer Verringerung der barwerti-
gen erwarteten Ausfälle ihrer Studierenden noch geringfügig profitie-
ren (beziehungsweise bei einer Verschlechterung geringfügig darunter
leiden), und zwar umso stärker, je mehr Studierende sie in Relation
zur gesamten Studierendenanzahl aller Hochschulen hat.

· Auswirkungen einer Veränderung der Ausbildungsqualität (und damit
der erwarteten Ausfälle) der Hochschule i auf eine andere Hochschule
k 6� i: Es gilt für den Barwert der Einzahlungen R0

k in den Ausfallsiche-
rungsfonds an Hochschule k:

R0
k � 1ÿ c� � � EL0

k � c � EL0
i �

X
j 6�i

EL0
j

 !
�

Pm
v�1

Zv
k

1�icalc� �vÿ1Pn
j�1

Pm
v�1

Zv
j

1�icalc� �vÿ1

�23�

Der Term c �
Pm
v�1

Zv
k

1�icalc� �vÿ1Pn
j�1

Pm
v�1

Zv
j

1�icalc� �vÿ1

beschreibt den Grad der Auswirkung

einer Veränderung der barwertigen erwarteten Ausfälle EL0
i an Hoch-

schule i auf Hochschule k 6� i. Je gröûer die Anzahl der Studierenden
an Hochschule k in Relation zur Gesamtanzahl der Studierenden an
allen am Lenkungsmodell beteiligten Hochschulen ist und je gröûer
der Umverteilungsgrad c gewählt wird, desto gröûer ist die Auswir-
kung einer Veränderung von EL0

i auf Hochschule k. Ein höherer Wert
für c bewirkt somit eine gröûere Abhängigkeit der Hochschulen unter-
einander.
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· Lenkungseffekte: Im Lenkungsmodell ist jede denkbare Ausprägung
zwischen Marktmodell und Sozialismusmodell realisierbar ± die
beiden Grenzfälle eingeschlossen. Durch eine geschickte Wahl des Um-
verteilungsgrads c können hochschulpolitische Entscheidungsträger
eine Grundsicherung der Ausfälle aller Hochschulen gewährleisten,
ohne jedoch auf die Anreizwirkung zur Verbesserung der Ausbildungs-
qualität und zum Angebot marktfähiger Studiengänge verzichten zu
müssen. Damit können gewünschte Lenkungseffekte erzielt werden,
ohne dass Studiengänge mit geringer Marktfähigkeit ihre Ausfälle
vollständig eigenverantwortlich tragen müssen.

· Soziale Marktwirtschaft: Das Lenkungsmodell verwirklicht aufgrund
der Kombination aus Wettbewerbselementen (Marktmodell) und sozia-
len Verteilungselementen (Sozialismusmodell) die Prinzipien der sozia-
len Marktwirtschaft mit Wettbewerbsprinzip einerseits und Solidari-
tätsprinzip andererseits.

d) Beispiel zum Lenkungsmodell62

Das in Abschnitt IV.3.c) eingeführte vereinfachte Beispiel soll nun auch
das Lenkungsmodell illustrieren. Je nach hochschulpolitischer Zielset-
zung kann der Umverteilungsgrad c einen Wert zwischen 0 und 1 an-
nehmen, wobei c � 0 dem Marktmodell entspricht und c � 1 dem Sozia-
lismusmodell. Für das Beispiel haben sich die hochschulpolitischen
Entscheidungsträger dazu entschieden, zu gleichen Teilen auf die Eigen-
verantwortung der Hochschulen und die Umverteilung der barwertigen
erwarteten Ausfälle zu setzen, um die Vorteile beider Ansätze zu ver-
einen. Daher setzen sie den Umverteilungsgrad auf c � 0;5 fest. In Ta-
belle 6 ist der Einfluss der hochschulpolitischen Entscheidung auf die zu
tätigenden Einzahlungen in den Ausfallsicherungsfonds dargestellt.

Uni 1 muss barwertig 22.727 Euro zurücklegen, während Uni 3 mit
11.961 Euro eine nur rund halb so hohe Einzahlung in den Ausfallsiche-
rungsfonds leisten muss. Damit deckt die qualitativ gute Uni 3 zwar
auch einen Teil der Ausfälle der qualitativ schlechten Uni 1, profitiert
jedoch gegenüber dem Sozialismusmodell von der eigenen guten Ausbil-
dungsqualität.
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Tabelle 6

Einzahlungen in den Ausfallsicherungsfonds für alle Studierenden
des Jahrgangs im Lenkungsmodell (cc = 0,5)63

Lenkungsmodell - Einzahlungen für c = 0,5
Differenz

zum
Markt-
modell

Differenz
zum

Sozialismus-
modell

t = 0 1 2 3 Barwert
der Ein-

zahlungenSemester 1 2 3 4

Uni 1 7.828 6.723 5.428 3.280 22.727 ±5.981 5.981

Uni 2 5.178 4.500 3.726 2.525 15.550 1.196 ±1.196

Uni 3 3.854 3.388 2.874 2.148 11.961 4.785 ±4.785

Summe 16.859 14.611 12.028 7.952 50.238 0 0

Abschlieûend illustriert Tabelle 7 das Lenkungsmodell mit variieren-
den Umverteilungsgraden c zwischen c � 0 und c � 1 und zeigt so die
Auswirkungen unterschiedlicher hochschulpolitischer Entscheidungen
auf den Barwert der von den Hochschulen zu leistenden Einzahlungen in
den Ausfallsicherungsfonds.

Tabelle 7

Barwert der Einzahlungen in den Ausfallsicherungsfonds für alle Studierenden
des Jahrgangs im Lenkungsmodell (mit variierendem cc)64

Lenkungsmodell - Barwert der Einzahlungen

c = 0
(Markt)

0,25 0,5 0,75 1
(Sozialismus)

Uni 1 28.707 25.717 22.727 19.736 16.746

Uni 2 14.354 14.952 15.550 16.148 16.746

Uni 3 7.177 9.569 11.961 14.354 16.746

Summe 50.238 50.238 50.238 50.238 50.238
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64 Siehe Fuûnote 48.
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Der Barwert der Einzahlungen in den Ausfallsicherungsfonds für c � 0
(Marktmodell, vgl. Tabelle 4) entspricht den von der jeweiligen Hoch-
schule verursachten barwertigen erwarteten Ausfällen, während bei
einem c � 1 (Sozialismusmodell, vgl. Tabelle 3) jede Hochschule ± unab-
hängig von ihrer Ausbildungsqualität ± gleichmäûig an den Ausfällen be-
teiligt wird. Je niedriger der Umverteilungsgrad c gesetzt wird, umso
mehr profitiert Uni 3 von ihrer guten Ausbildungsqualität durch ent-
sprechend niedrigere Einzahlungen in den Ausfallsicherungsfonds. Um-
gekehrt gilt: Je höher der Umverteilungsgrad c gewählt wird, desto stär-
ker werden die Ausfälle der qualitativ schlechten Uni 1 von den beiden
anderen Hochschulen mitgetragen, insbesondere von der qualitativ guten
Uni 3.

6. Kritische Würdigung der Modelle

Durch die Festlegung des Umverteilungsgrads c besitzen hochschul-
politische Entscheidungsträger ein Steuerungsinstrument, mit dem Hoch-
schulen ein Anreiz zur Verbesserung ihrer Ausbildungsqualität gegeben
werden kann. Daher kann das entwickelte Lenkungsmodell beim Über-
gang zu einer wettbewerbsorientierten Hochschullandschaft eine bedeu-
tende Rolle einnehmen. Allerdings unterliegen alle drei entwickelten Mo-
delle einigen Restriktionen, die im Folgenden kurz zusammengestellt
werden.

· Schätzproblematik: Obwohl in Deutschland bislang Erfahrungswerte
zu den Ausfällen von Studiengebührendarlehen fehlen, kann dennoch
eine Abschätzung der erwarteten Ausfälle von Studiengebührendarle-
hen auf Basis unterschiedlicher Datenquellen getroffen werden. Neben
der Ausbildungsqualität wirken sich jedoch noch weitere Einflussfak-
toren wie die konjunkturelle Entwicklung auf die zu erwartenden Aus-
fälle aus. Daher können die Auswirkungen von Maûnahmen zur Quali-
tätsverbesserung auf die erwarteten Ausfälle z. T. nur ungenau ge-
schätzt werden.

· Verhältnismäûig geringer Anteil der Studiengebühren an der Gesamt-
finanzierung der Hochschulen: Der Einfluss der Modelle auf die Hoch-
schulen relativiert sich mit den geplanten 500 Euro Studiengebühren
pro Semester. Die im vorliegenden Beitrag aufgezeigten Effekte
werden erst dann in vollem Ausmaû spürbar, wenn durch Studienge-
bühren ein beträchtlicherer Teil der Hochschulfinanzierung geleistet
wird.
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· Nachfrageschwankungen: Des Weiteren ist keines der Modelle eine
Lösung für das Problem, dass die Nachfrage nach Absolventen und
deren Qualifikation fächerspezifischen Schwankungen unterliegt. Ne-
gativ wirkt dabei die Tatsache, dass viele Studierende bei ihrer Stu-
dienentscheidung nach dem Abitur ± beziehungsweise zukünftig gege-
benenfalls auch nach dem Bachelor ± gerade das Fach wählen, das zu
Studienbeginn am stärksten nachgefragt wird. Jahre später, wenn die
Hochschulausbildung beendet ist und der Bedarf an Arbeitskräften im
entsprechenden Bereich nachgelassen hat, gibt es zu viele Absolven-
ten, was sich entsprechend auf die Ausfallwahrscheinlichkeiten aus-
wirkt. Die erwarteten Ausfälle unterliegen damit einem ¹Schweine-
zyklusª. Zur Lösung dieses Problems könnte durch zusätzliche Rück-
lagen ein Grundstock im Ausfallsicherungsfonds gebildet werden, der
solche Schwankungen sowie generell Abweichungen vom geschätzten
Erwartungswert abfedern kann. Damit würde der langfristigen Pla-
nung für Personal und Studienangebote an Hochschulen Rechnung ge-
tragen.

· Unzureichende Beteiligung der Hochschulen am Erfolg ihrer Absolven-
ten: Die vorgestellten Modelle sehen lediglich eine Beteiligung der
Hochschulen an den Ausfällen von Studiengebührendarlehen vor.
Damit sind diese nur am (Downside-)Risiko und nicht an den Chancen
beteiligt. Daher bestehen Anreize für die Hochschulen, sich auf die
Studiengänge zu konzentrieren, deren Absolventen voraussichtlich ein
geringes Ausfallrisiko besitzen, da sie ein sicheres Einkommen erzielen
(wie z. B. Beamte). Gleichzeitig bestehen Anreize für die Hochschulen,
sich aus Studiengängen zurückzuziehen, die ein höheres Ausfallrisiko
aufweisen, selbst wenn deren Absolventen ein höheres durchschnitt-
liches Einkommen erzielen (wie z.B. selbstständige Unternehmer).
Volkswirtschaftlich gesehen stellt dies einen problematischen Fehlan-
reiz dar. Zur Vermeidung derartiger Fehlanreize wäre zu untersuchen,
inwieweit die vorgestellten Modelle um eine Beteiligung der Hoch-
schulen am späteren Einkommen ihrer Absolventen erweitert werden
können.

V. Fazit und Ausblick

In der vorliegenden Arbeit wurde schrittweise ein axiomatisch fundier-
tes Lenkungsmodell entwickelt, mit dem Hochschulen für die Allokation
der Ausfälle von Studiengebührendarlehen in fairer Art und Weise ver-
antwortlich gemacht werden können. Dabei bleibt es den hochschulpoli-
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tischen Entscheidungsträgern überlassen, eher auf das Marktmodell und
die Eigenverantwortlichkeit der Hochschulen zu setzen oder im Sozialis-
musmodell eine Gleichstellung aller Hochschulen bezüglich der Ausfall-
deckung zu realisieren. Das vorgestellte Lenkungsmodell lässt über die
Wahl des Umverteilungsgrads c jede Kombination aus Markt- und Sozia-
lismusmodell zu.

In Bezug auf die Einführung von Darlehen zur Finanzierung der Stu-
diengebühren und die Anwendung des Lenkungsmodells zur Allokation
der Ausfälle ergeben sich für alle beteiligten Gruppen Gestaltungs-
empfehlungen, so u. a.:

· Für Hochschulen können Investitionen in die Verbesserung der Ausbil-
dungsqualität durch das Lenkungsmodell künftig einem Entschei-
dungskalkül unterworfen werden. Dazu sind die Auszahlungen zur
Verbesserung der Ausbildungsqualität der Verringerung der Einzah-
lungen in den Ausfallsicherungsfonds zur Deckung der erwarteten
Ausfälle gegenüberzustellen.

· Studierende werden durch die Einführung der Studiengebühren dazu
angeregt, das Studium als Investitionsentscheidung zu beurteilen.
Dabei werden die Auszahlungen in Form von Studiengebühren und
Lebenshaltungskosten mit dem erwarteten Einkommen beziehungs-
weise der erwarteten Einkommenssteigerung durch das Studium ver-
glichen. Aus diesen Überlegungen resultiert ein Anspruch der Studie-
renden auf qualitativ hochwertige Ausbildung, der sich umso stärker
ausprägt, je mehr Studiengebühren erhoben werden. Somit wird der
Idee der Dienstleister-Kunde-Beziehung zwischen Hochschulen und
Studierenden Rechnung getragen.

· Der Staat als Träger der Hochschulen wird entscheiden müssen, ob er
mit Einführung der Studiengebühren den Wandel zu einer stärker leis-
tungs- und wettbewerbsorientierten Hochschullandschaft vollziehen
will. Die Anwendung des Lenkungsmodells zur Allokation der Aus-
fälle von Studiengebührendarlehen könnte dabei ein bedeutender Bau-
stein sein.65 Durch eine schrittweise Verkleinerung des Umverteilungs-
grads c, beispielsweise beginnend bei c � 0;9 und endend bei c � 0;5
oder darunter ± je nachdem, wie viel Eigenverantwortung man den
Hochschulen bezüglich der Ausfalldeckung geben will ± könnte ein
sanfter Übergang zur Wettbewerbsorientierung realisiert werden, der
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den Hochschulen eine angemessene Anpassungszeit zur Verbesserung
ihrer Ausbildungsqualität einräumt. Unabhängig davon muss dem
Entscheidungsträger bewusst sein, dass bei der Entscheidung für eine
Umverteilung, das heiût bei c > 0, ähnliche Effekte wie beim Länderfi-
nanzausgleich auftreten können. Hochschulen, die unterdurchschnitt-
lich hohe Ausfälle produzieren, werden sich über diejenigen beklagen,
die am meisten von der Umverteilung profitieren. Zugleich kann eine
solche Umverteilung gesellschaftlich erwünscht sein, um ein breites
Bildungsspektrum an Hochschulen zu ermöglichen.

· Für staatliche Förderbanken der Bundesländer wird es durch die Risi-
koträgerschaft der Hochschulen und die Einbindung des Staates mög-
lich, Studierenden sozialverträgliche Darlehenskonditionen zur Stu-
diengebührenfinanzierung anzubieten und dabei Banken als Vertriebs-
kanal zu nutzen. Für Banken eröffnet sich durch die Vergabe von
Studienkrediten hierzulande ein neuer Markt und damit der Zugang
zu einer attraktiven Zielgruppe.

Aus den Modellen und den jeweils aufgezeigten Implikationen ergeben
sich weitergehende Forschungsfragen.

· Zunächst könnte untersucht werden, wie viel zusätzliche Mittel im
Ausfallsicherungsfonds zurückgelegt werden müssten, um die Schwan-
kungen der Ausfälle um ihren Erwartungswert ausreichend abfedern
zu können.

· Des Weiteren könnte über die Entwicklung eines Scorings für Studien-
anfänger nachgedacht werden, um die Auswahl der Studierenden
durch die Hochschulen zu unterstützen.66

· Schlieûlich könnten die Modelle erweitert werden, um die Hochschu-
len nicht nur an den Ausfällen von Studiengebührendarlehen zu betei-
ligen, sondern zusätzlich auch am späteren Einkommen der Absolven-
ten.67

Ungeachtet der weitergehenden Forschungsfragen stellen die entwi-
ckelten Modelle einen Ausgangspunkt für sinnvolle Handlungsalterna-
tiven der hochschulpolitischen Entscheidungsträger dar. Dabei können
insbesondere durch das Lenkungsmodell die Prinzipien der sozialen
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66 Unter Berücksichtigung studiengangspezifischer und allgemeiner Selektions-
kriterien wäre es für Hochschulen möglich, bereits im Vorfeld hohe Abbrecherquo-
ten und nachfolgend hohe Ausfallraten auszuschlieûen oder zumindest deren
Wahrscheinlichkeit erheblich zu reduzieren.

67 Vgl. Ansätze in Rothschild/White (1995) oder Garcia-Penalosa/Wälde (2000).
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Marktwirtschaft auf dem Weg zu einer wettbewerbsorientierten Hoch-
schullandschaft umgesetzt werden.
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Zusammenfassung

Allokation der Ausfälle von Studiengebührendarlehen

In naher Zukunft werden rund 1,5 Millionen Studierende in Deutschland Stu-
diengebühren entrichten müssen, da mittlerweile acht Bundesländer deren Erhe-
bung beschlossen haben. Die Bundesländer sind ± nach einer Entscheidung des
Bundesverfassungsgerichts ± bei Erhebung von Studiengebühren zur Schaffung
von sozialverträglichen Darlehensangeboten an ihre Studierenden verpflichtet. Bei
diesen Darlehen ist jedoch mit erheblichen Rückzahlungsausfällen zu rechnen, die
voraussichtlich von den Hochschulen getragen werden müssen. Es stellt sich die
Frage, welche axiomatischen Anforderungen an eine faire Allokation der Ausfälle
auf die Hochschulen zu stellen sind und wie entsprechende Modelle gestaltet
werden können. Mögliche Lösungsansätze reichen von einem ¹Marktmodellª, bei
dem die betrachtete Hochschule alle entstehenden Ausfälle eigenverantwortlich
trägt, bis hin zu einem ¹Sozialismusmodellª, bei dem die Ausfälle über alle betei-
ligten Hochschulen gleich verteilt und somit vollständig kollektiv getragen
werden. Schlieûlich wird in einem ¹Lenkungsmodellª eine axiomatisch fundierte
faire Umverteilungsfunktion vorgestellt, die eine Kombination aus Markt- und So-
zialismusmodell ermöglicht. Der Beitrag richtet sich zugleich an die betriebswirt-
schaftliche Praxis, die Wissenschaft und die Politik. (JEL I22, H81)

Summary

Allocation of Defaulted Loans to Finance University Tuition Fees

About 1.5 million students will have to pay university tuition fees in Germany
in the near future, since eight of the federal Länder have thus far decided to col-
lect such fees. In accordance with a Federal Constitutional Court (Bundesverfas-
sungsgericht) decision, the governments of the federal Länder are obligated, when
charging university tuition fees, to create socially acceptable loan facilities for
students. However, substantial losses must be expected to occur in the repayment
of such loans which the universities will presumably have to take themselves. The
question arises what axiomatic demands must be made to ensure a fair sharing of
such losses among the universities and how pertinent models could be shaped.
Possible methods for solving this problem would range from a ¹market-based ap-
proachª under which each university would have to take individually all the
losses arising under its student-loan arrangements to a ¹socialism-based ap-
proachª under which losses would be evenly shared among all the universities
participating in the system and which would, thus, be fully borne collectively. Fi-
nally, this article presents an axiomatically founded fair redistribution function
based on what we have called a ¹guidance modelª which permits a market-based
system to be combined with a socialism-based one. This article is addressed to
business administrators at the academic and the business levels as well as to
policy-makers.
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